
 
 
WÄRME-SONDERTARIFE 
 

Ihre Service-Line für Informationen, Beratung und Angebote: 0180 1 84 84 84  
(3,9 ct/Min. aus dem dt. Festnetz. Mobilfunk höchstens 42 ct/Min.)  
 
oder 06241 848-122 zum Beispiel für Flatrate-Kunden. 

Wenn Sie Strom zur Raumheizung oder Warmwasser- 
bereitung nutzen, profitieren Sie von unseren 
speziellen Tarifen für fest installierte 
Wärmeanwendungen. Diese ermäßigten Tarife 
können wir Ihnen anbieten, weil die Verträge im 
Gegensatz zum stets verfügbaren Strom eine 
vorübergehende Abschaltbarkeit der Heiz- oder 
Wärmeanlage vorsehen. 
Dies ist jedoch mit keinerlei Komforteinbußen für Sie 
verbunden. 
 

Die EWR Wärmetarife im Überblick 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, findet die 
Grundversorgungsverordnung (GVV) nebst 
Ergänzenden Bedingungen der EWR 
Aktiengesellschaft 
entsprechende Anwendung. 
 

1. Wärmespeicher-Heizanlagen und/oder 
 Warmwasserbereitungsanlagen 
    netto* brutto 
Verbrauchspreis (ct/kWh) 

für installierte Nachtspeicheranlagen  9,36 13,58 

Grundpreis (EUR/Monat)  4,81 5,72 

    

2. Wärmepumpenanlagen, gesteuerte Direkt-  
heizungsanlagen, Warmwasserbereitungs- 
anlagen, Kirchenheizungen 

    netto* brutto 
Verbrauchspreis (ct/kWh) 10,96 15,48 

Grundpreis (EUR/Monat)  4,81  5,72 

 

Die Bruttopreise sind kaufmännisch gerundet. 
 
*Als vertraglich vereinbart gelten die angegebenen 
Netto-Preise. Die Verbrauchspreise erhöhen sich um 
die Stromsteuer.   
Grund- und Verbrauchspreise erhöhen sich um die 
Mehrwertsteuer in der zum Liefer-
/Leistungszeitpunkt jeweils gesetzlich festgelegten 
Höhe. Sofern weitere Energiesteuern, eine CO2-Steuer 
oder sonstige die Beschaffung, Übertragung, 
Verteilung, Durchleitung, Netznutzung oder den 
Verbrauch von elektrischer Energie belastende 
Steuern, Abgaben oder Gesetze wirksam werden 
sollten, werden die hieraus resultierenden 
Mehrkosten vom Kunden getragen.  
Dies gilt auch für den Fall, dass Mehrkosten aus 
einem gesetzlich oder behördlich oder sonst wie 

angeordneten oder auf andere Weise stattfindenden 
Emissionshandel mit Umweltzertifikaten entstehen. 
 

Diese Spezialtarife sind geeignet für 
Stromanwendungen, die in Hochlastzeiten 
abgeschaltet werden können. 
 

Wärmespeicheranlagen und/oder 
Warmwasserbereitungsanlagen 
Freigabezeit 8 Stunden pro Tag 
 

Wärmepumpenanlagen, gesteuerte 
Direktheizungsanlagen, 
Warmwasserbereitungsanlagen 
Zusammenhängende Sperrzeit maximal 2 Stunden, 
Lieferung kann zweimal unterbrochen werden, 
insgesamt maximal 3 Stunden. 
 

Kirchenheizung 
Wird zu definierten Starklastzeiten abgeschaltet. 
 

So kommen Sie in den Genuss der 
EWR Wärme-Sondertarife 
Sie treffen mit uns eine Individualvereinbarung. 
Netto-Preisgarantie bis mindestens Ende März 2011 

 

Stand 4/2009 
 

Stromkennzeichnung - Stromlieferung 2010 der EWR AG Worms 
gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005  
 

 


